
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(19)

E
P

1 
48

6 
93

0
A

1
*EP001486930A1*
(11) EP 1 486 930 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
15.12.2004 Patentblatt 2004/51

(21) Anmeldenummer: 04102046.2

(22) Anmeldetag: 12.05.2004

(51) Int Cl.7: G08G 1/09, H04H 1/00

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IT LI LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL HR LT LV MK

(30) Priorität: 13.06.2003 DE 10326790

(71) Anmelder: ROBERT BOSCH GMBH
70442 Stuttgart (DE)

(72) Erfinder: Kuester, Joachim
30982 Pattensen (DE)

(54) Einrichtung zum Empfang von Verkehrsmeldungen

(57) Vorgeschlagen wird eine Einrichtung (1) zum
Empfang von Verkehrsmeldungen mit einer ersten
Empfangseinrichtung (11) zum Empfang von Verkehrs-
meldungen über einen ersten Übertragungsweg und ei-
ner Ortungsvorrichtung (13) zur Bestimmung eines ak-
tuellen Standorts der Einrichtung (1), gekennzeichnet
durch eine zweite Empfangseinrichtung (12) zum Emp-
fang von zweiten Verkehrsmeldungen über einen zwei-
ten Übertragungsweg und eine Umschaltvorrichtung
(14) zur Umschaltung zwischen der ersten und der zwei-
ten Empfangseinrichtung (11, 12) in Abhängigkeit eines
mittels der Ortungsvorrichtung (13) festgestellten
Standorts der Einrichtung (1).

Eine erfindungsgemäße Einrichtung hat den Vor-

teil, dass unnötige Kosten in Verbindung mit dem Emp-
fang von Verkehrsmeldungen vermieden werden. Fer-
ner hat die erfindungsgemäße Einrichtung den Vorteil,
dass bevorzugt solche Verkehrsmeldungen empfangen
werden, die für einen jeweiligen Empfängerstandort re-
levant sind. Weiterhin wird eine standortabhängig stets
bestmögliche Versorgung mit Verkehrsmeldungen er-
reicht, darüber hinaus trägt die Erfindung durch vermin-
derte Ablenkung des Fahrzeugführers zu einer Erhö-
hung der Verkehrssicherheit bei. Letzteres um so mehr,
als beispielsweise die Wahrscheinlichkeit, dass sich der
Fahrzeugführer bei einer Auslandsfahrt unvermittelt in
einer nicht gemeldeten Verkehrsstauung wiederfmdet,
signifikant verringert wird.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht von einer Einrichtung zum
Empfang von Verkehrsmeldungen gemäß dem Oberbe-
griff des unabhängigen Patentanspruchs aus.
[0002] Einrichtungen zum Empfang von Verkehrs-
meldungen sind beispielsweise in Form von Autoradio-
geräten, darüber hinaus in Form von Fahrzeugnaviga-
tionssystemen bekannt, die über einen Empfänger für
Rundfunksignale und einen Dekoder zur Auswertung in
den Rundfunksignalen enthaltener Verkehrsmeldungen
verfügen. Solche Verkehrsmeldungen werden bei-
spielsweise mittels des sogenannten Radio Daten Sy-
stems (RDS), wie beispielsweise in der Europäischen
Norm EN 50 067 spezifiziert, in Form von TMC-(traffic
message channel)- Verkehrsmeldungen, wie in den in-
ternationalen Normen ISO 14819-1, -2, -3 spezifiziert,
von den Rundfunkanstalten im Sendegebiet der Bun-
desrepublik Deutschland ausgestrahlt.
[0003] Die empfangenen Verkehrsmeldungen kön-
nen in einem Fahrzeugnavigationssystem zur Realisie-
rung einer sogenannten dynamisierten Zielführung, d.
h. zur Berechnung einer Fahrtroute unter Berücksichti-
gung von durch die Verkehrsmeldungen repräsentierten
Verkehrsstörungen, verwendet werden. Dazu werden
die Durchfahrwiderstände der von den gemeldeten Ver-
kehrsstörungen betroffenen Streckenabschnitte in der
für die Routenberechnung verwandten digitalen Karte
beeinflusst, insbesondere erhöht.
[0004] Es sind ferner Einrichtungen zum Empfang
von Verkehrsmeldungen bekannt, die über eine Mobil-
funk-Verbindung einen vorgegebenen Dienstanbieter
kontaktieren und von diesem zur Verfügung gestellte
Verkehrsmeldungen, die ebenfalls dem TMC-Standard
genügen können, abrufen. Üblicherweise sind die vom
Dienstanbieter zur Verfügung gestellten Verkehrsinfor-
mationen auf den Staat beschränkt, in dem er seinen
Sitz hat. Beispielsweise stellt ein über eine deutsche Te-
lefonnummer erreichbarer Dienstanbieter regelmäßig
nur Verkehrsinformationen zur Verfügung, die das deut-
sche Verkehrswegenetz betreffen, nicht jedoch solche
für das unmittelbar angrenzende Ausland.
[0005] Da sich die Verkehrsmeldungen mit der Zeit
ändern, erfolgen solche Anrufe der mobilen Empfangs-
einrichtung beim Dienstanbieter regelmäßig in vorgege-
benen zeitlichen Abständen. Die Anrufe beim Dienstan-
bieter, ferner aber auch die Übertragung der Verkehrs-
meldungen vom Anbieter zum Empfänger über die be-
stehende Mobilfunkverbindung verursachen Kosten,
ferner werden die Verkehrsmeldungen üblicherweise
nur gegen eine Gebühr zur Verfügung gestellt.
[0006] Verlassen solche bei einem Dienstanbieter
Verkehrsmeldungen abfragende Empfangseinrichtun-
gen den Staat des Dienstanbieters, fragt die Empfangs-
einrichtung nichts desto trotz weiterhin Verkehrsinfor-
mationen bei demselben Dienstanbieter ab. Die darauf-

hin vom Dienstanbieter an den Empfänger übertrage-
nen Verkehrsmeldungen sind für dessen, nun ausländi-
schen Standort regelmäßig von untergeordnetem Inter-
esse, insbesondere enthalten sie keine Informationen,
die seinen aktuellen ausländischen Standort betreffen.
Erschwerend kommt hinzu, dass einem Nutzer des Ver-
kehrsmeldungsempfängers das Fehlen für den aktuel-
len Standort relevanter Verkehrsmeldungen möglicher-
weise nicht auffällt, denn es ist ja durchaus möglich,
dass im Bereich seines Standorts keine Verkehrsstö-
rungen vorliegen. Neben den Verbindungskosten für die
Mobilfunkanrufe und den Service-Gebühren für die ab-
gerufenen Verkehrsinformationen fallen hier zusätzlich
Gebühren für die Nutzung des Mobilfunkgeräts im Aus-
land an, ohne dass die erhaltenen Informationen für den
Empfänger einen Nutzen haben.

Vorteile der Erfindung

[0007] Eine erfindungsgemäße Einrichtung zum
Empfang von Verkehrsmeldungen, kurz Verkehrsmel-
dungsempfänger, mit den Merkmalen des unabhängi-
gen Patentanspruchs hat demgegenüber den Vorteil,
dass unnötige Kosten in Verbindung mit dem Empfang
von Verkehrsmeldungen vermieden werden. Ferner hat
die erfindungsgemäße Einrichtung den Vorteil, dass be-
vorzugt solche Verkehrsmeldungen empfangen wer-
den, die für einen jeweiligen Empfängerstandort rele-
vant sind. Der Fachmann wird hierbei insbesondere
auch zu schätzen wissen, dass der Nutzer des Ver-
kehrsmeldungsempfängers nicht manuell zwischen den
beiden Empfangseinrichtungen umschalten muss, was
zum einen leicht vergessen werden kann, zum anderen
aber auch eine Ablenkung eines Fahrzeugführers vom
Verkehrsgeschehen bei Betrieb des Geräts in einem
Kraftfahrzeug mit sich bringt, sondern dass diese Um-
schaltung automatisch erfolgt. Damit wird eine standort-
abhängig stets bestmögliche Versorgung mit Verkehrs-
meldungen erreicht, zum anderen trägt die Erfindung
durch verminderte Ablenkung des Fahrzeugführers zu
einer Erhöhung der Verkehrssicherheit bei. Letzteres
aber auch, da beispielsweise die Wahrscheinlichkeit,
dass sich der Fahrzeugführer bei einer Auslandsfahrt
unvermittelt in einer nicht gemeldeten Verkehrsstauung
wiederfindet, signifikant verringert wird.
[0008] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfmdung
sind in den abhängigen Patentansprüchen angegeben.
[0009] So ist es von Vorteil, wenn die erste Empfangs-
einrichtung durch einen Rundfunkempfänger, die zweite
Empfangseinrichtung durch eine Mobilfunkeinrichtung
gebildet ist. Dies ermöglicht in vorteilhafter Weise den
Empfang von mittels Rundfunk übertragener Verkehrs-
informationen anstelle vom Dienstanbieter abgefragter
Informationen insbesondere beispielsweise bei Aus-
landsfahrten, wenn vom über eine Mobilfunkverbindung
erreichbaren Dienstanbieter ohnehin keine für den aus-
ländischen Standort relevanten Verkehrsmeldungen
angeboten werden. So ist nämlich der Rundfunkemp-
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fänger in der Lage, im Rahmen eines Sendersuchlaufs
über das Rundfunkfrequenzband selbsttätig diejenigen
der empfangbaren Rundfunkstationen zu ermitteln, die
Verkehrsmeldungen nach einem bestimmten Standard,
beispielsweise dem TMC-Standard ausstrahlen, und ei-
ne solche Rundfunkstation einzustellen.
[0010] Eine vorteilhafte Ausführungsform der Erfin-
dung richtet sich darauf, dass in der erfindungsgemä-
ßen Empfangseinrichtung eine Tabelle vorgesehen ist,
in der möglichen Standorten der Einrichtung Informatio-
nen zugeordnet sind, welche eine Umschaltung der Um-
schaltvorrichtung auf die erste oder die zweite Emp-
fangseinrichtung bewirken.
[0011] Die Tabelle kann vorteilhafter Weise weiterhin
dahingehend genutzt werden, dass in der Tabelle mög-
lichen Standorten der Einrichtung ferner Adressinfor-
mationen zugeordnet sind, die eine Anwahl von
Dienstanbietem mittels der Mobilfunkeinrichtung er-
möglichen, und dass die Umschaltvorrichtung ferner da-
zu ausgebildet ist, in Abhängigkeit eines festgestellten
Standorts eine Adressinformation aus der Tabelle aus-
zuwählen und der Mobilfunkeinrichtung zuzuführen.
Während es für einen RDS-Rundfunkempfänger an-
hand im RDS-Datensignal enthaltener Informationen
möglich ist, festzustellen, ob von einer Rundfunkstation
Verkehrsmeldungen, insbesondere solche nach dem
TMC-Standard übertragen werden und der Rundfunk-
empfänger durch einen an sich bekannten Sendersuch-
lauf eine solche Rundfunkstation selbsttätig ermitteln
kann, ist dies für über eine Mobilfunkverbindung erreich-
bare Dienstanbieter nicht ohne weiteres möglich. Hier
schafft die vorliegender Weiterbildung der Erfindung Ab-
hilfe, indem für mögliche Standorte Adressinformatio-
nen gespeichert sind, so dass in Abhängigkeit eines
Standorts ein entsprechender Dienstanbieter ange-
wählt werden kann.
[0012] Die Adressinformationen können dabei vorteil-
haft Telefonnummern und/oder Internetadressen um-
fassen, unter denen der Dienstanbieter mittels der Mo-
bilfunkeinrichtung erreicht werden kann.
[0013] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich
aus der nachfolgenden Erläuterung der Ausführungs-
beispiele

Zeichnungen

[0014] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
den Figuren dargestellt und werden nachfolgend näher
erläutert. Gleiche Bezugszeichen in den Figuren be-
zeichnen dabei gleiche Elemente der Ausführungsbei-
spiele.
[0015] Es zeigen

Figur 1 ein Blockschaltbild des erfindungswesentli-
chen Teils einer erfindungsgemäßen Einrichtung
zum Empfang von Verkehrsmeldungen

Figur 2 ein Detail einer Weiterbildung der erfin-

dungsgemäßen Einrichtung

Figur 3 ein Detail einer weiteren Weiterbildung der
erfindungsgemäßen Einrichtung.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0016] Die in Figur 1 dargestellte erfindungsgemäße
Einrichtung 1 zum Empfang von Verkehrsmeldungen,
nachfolgend auch kurz Einrichtung 1, umfasst gemäß
dem hier beschriebenen Ausführungsbeispiel eine erste
Empfangseinrichtung 11 zum Empfang von Verkehrs-
meldungen über einen ersten Übertragungsweg. Kon-
kret handelt es sich dabei hier um einen Rundfunkemp-
fänger mit einem Dekoder für nach dem eingangs er-
wähnten TMC-Standard übertragene Verkehrsmeldun-
gen. Dieser ist in an sich bekannter Weise dazu ausge-
bildet UKW-FM-Rundfunksignale mit überlagerten
RDS-Informationen, die auch TMC-Verkehrsmeldun-
gen enthalten, zu empfangen und zu dekodieren. Ein
solcher Rundfunkempfänger ist beispielsweise in DE 35
36 820 C2 beschrieben, wobei in Abweichung der dor-
tigen Darstellung heute RDS-Gruppen des Typs 8A zur
Übertragung von TMC-Verkehrsmeldungen von den
Rundfunkanstalten genutzt werden.
[0017] Ferner weist die Einrichtung 1 eine zweite
Empfangseinrichtung 12 zum Empfang von Verkehrs-
meldungen über einen zweiten Übertragungsweg auf.
Die zweite Empfangseinrichtung 12 ist durch eine Mo-
bilfunkeinrichtung, etwa eine solche nach dem GSM-
oder alternativ UMTS-Standard, gebildet, über die nach
Maßgabe einer ihr zugeführten Telefonnummer ein
Dienstanbieter angerufen werden kann, von dem über
die bestehende Kommunikationsverbindung Verkehrs-
meldungen, insbesondere solche, die betreffend die
Codierung der Meldungen dem TMC-Standard genü-
gen, an die abfragende Einrichtung 1 übertragen wer-
den. Alternativ kann mittels der Mobilfunkeinrichtung 12
auch nach Maßgabe einer ihr zugeführten Internet-
Adresse ein Internet-Dienstanbieter angewählt werden,
von dem Verkehrsmeldungen über die bestehende Mo-
bilfunkverbindung an die abfragende Einrichtung 1 ge-
laden werden.
[0018] Es liegt im Bereich vorliegender Erfmdung,
dass zum einen weitere Empfangseinrichtungen vorge-
sehen sein können, ferner kann es vorgesehen sein,
dass auch anderweitige Übertragungswege zum Emp-
fang von Verkehrsmeldungen genutzt werden. Konkret
ist dabei ohne Beschränkung der Erfindung an alterna-
tive Rundfunkübertragungsverfahren, wie etwa DAB
(digital audio broadcasting) oder DVB (digital video
broadcasting) gedacht. Ferner können beispielsweise
Satellitentelefon und alternative Mobilfunk-Übertra-
gungsverfahren wie GPRS oder andere vorgesehen
sein.
[0019] Die erfindungsgemäße Verkehrsmeldungs-
Empfangseinrichtung 1 umfasst weiterhin eine Ortungs-
vorrichtung 13 zur Bestimmung eines aktuellen Stand-
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orts der Einrichtung 1. Diese kann in vorteilhafter Weise,
wiederum ohne Beschränkung der Erfmdung, auf einem
an sich bekannten GPS-(global positionig system-)
Empfänger basieren, der aus empfangenen Satelliten-
signalen einen aktuellen Standort der Einrichtung 1 be-
stimmt. Im Zusammenhang mit dem hier beschriebe-
nem Ausführungsbeispiel der Erfindung genügt es da-
bei, wenn die Ortungsvorrichtung 13 eine Information
darüber zur Verfügung stellt, in welchem Staat sich der
Aufenthaltsort der Einrichtung 1 befindet. Dies kann bei-
spielsweise durch einen Vergleich von mittels des
GPS-Empfängers ermittelten Ortskoordinaten des aktu-
ellen Standorts mit gespeicherten Grenzkoordinaten
der Staaten realisiert werden. Alternative Ausführungs-
formen der Ortungsvorrichtung 13 liegen im Bereich der
Erfindung.
[0020] Die erfindungsgemäße Verkehrsmeldungs-
Empfangseinrichtung 1 umfasst weiter eine Um-
schalteinrichtung 14, mit der die Empfangseinrichtun-
gen 11 und 12 verbunden sind. Die Umschaltvorrichtung
14 hat die Aufgabe, Verkehrsinformationen weiterverar-
beitende Stufen 16, beispielsweise ein Fahrzeugnavi-
gationssystem, das eine Fahrtroute von einem Stand-
zu einem Zielort unter Berücksichtigung ggf. vorhande-
ner Verkehrsmeldungen berechnet oder beispielsweise
eine Fahrerinformationseinheit, die einem Fahrzeug-
führer empfangene Verkehrsinformationen optisch und/
oder akustisch zur Kenntnis bringt, wie sie beispielswei-
se in DE 35 36 820 C2 beschrieben ist, mit einer der
beiden Empfangseinrichtungen 11 oder 12 nach
Maßgabe ihr zugeführter Umschaltinformationen zu
verbinden. Somit verarbeiten die weiterverarbeitenden
Stufen 16 Verkehrsmeldungen, die entweder mittels des
Rundfunkempfängers 11 oder der Mobilfunkeinrichtung
12 empfangen werden.
[0021] Die zur Ansteuerung der Umschaltvorrichtung
14 erforderlichen Umschaltinformationen sind bei dem
hier beschriebenen bevorzugten Ausführungsbeispiel
in einem Speicher 15 in tabellarischer Form abgelegt.
Gemäß einer ersten einfachen Ausführungsform der Er-
findung beschränken sich die in der Tabelle 15 abgeleg-
ten Umschaltinformationen auf eine Zuordnung einer
der beiden Empfangsvorrichtungen 11 oder 12 zu einem
Aufenthaltsstaat. So ist gemäß Figur 1, dort erste Zeile
der Tabelle 15, beispielsweise dem Aufenthaltsstaat
Deutschland DE (erste Spalte 151) die zweite Emp-
fangsvorrichtung 12, also im vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel die Mobilfunkeinrichtung Tel (zweite Spal-
te 152) zugeordnet. Hingegen ist dem Aufenthaltsstaat
Frankreich FR (erste Spalte 151) die erste Empfangs-
vorrichtung 11, also im vorliegenden Ausführungsbei-
spiel der Rundfunkempfänger RFE (zweite Spalte 152)
zugeordnet. Gleiches gilt für die in der Tabelle exempla-
risch weiterhin angegebenen potentiellen Aufenthalts-
staaten Belgien BE und Luxemburg LU.
[0022] Das Zusammenwirken von Ortungsvorrich-
tung 13, Umschaltvorrichtung 14 und Tabelle 15 stellt
sich dabei so dar, dass bei Feststellung eines aktuellen

Standorts der Einrichtung 1 mittels der Ortungsvorrich-
tung 13 die Umschaltvorrichtung 14 nach Maßgabe der
diesem Standort in der Tabelle 15 zugeordneten Emp-
fangsvorrichtung 11 oder 12 auf diese umschaltet. Dies
bedeutet, dass den weiterverarbeitenden Stufen 16
nach Maßgabe der in der Tabelle 15 enthaltenen Um-
schaltinformationen entweder mittels des Rundfunk-
empfängers 11 empfangene Verkehrsmeldungen oder
mittels der Mobilfunkeinrichtung 12 von dem angewähl-
ten Dienstanbieter abgerufene Verkehrsmeldungen zu-
geführt werden.
[0023] Gemäß der in Figur 2 dargestellten vorteilhaf-
ten Weiterbildung der Erfindung beschränken sich die
in der Tabelle 15 enthaltenen Umschaltinformationen
nicht auf entweder die erste oder die zweite Empfangs-
einrichtung 11 oder 12. Dies würde nämlich bedeuten,
dass die Einrichtung beispielsweise in allen Ländern au-
ßerhalb des Heimatlandes auf den Empfang von mittels
Rundfunk übertragenen Verkehrsmeldungen festgelegt
ist, da die Mobilfunkeinrichtung 12 fest auf die Telefon-
nummer des Dienstanbieters des Heimatlandes pro-
grammiert ist und auch sein muss, da die Telefonnum-
mer eines für ein bestimmtes Land zuständigen
Dienstanbieters nicht ohne weiteres feststellbar ist. Dies
im Gegensatz etwa zum Rundfunkempfänger 11, der
mittels eines Sendersuchlaufs über das Rundfunkfre-
quenzband und eines probehalber Empfangs der emp-
fangbaren Rundfunkfrequenzen die Rundfunkstationen
ermitteln kann, welche Verkehrsmeldungen nach dem
gewünschten, hier TMC-, Standard übertragen.
[0024] Gemäß der vorteilhaften Ausführungsform der
Erfindung enthält die Tabelle daher zusätzlich zu dem
Eintrag der auszuwählenden Empfangseinrichtung 11
oder 12 zumindest im Falle der Mobilfunkeinrichtung 12
vorzugsweise zusätzlich eine Adressinformation (dritte
Spalte 153). Diese Adressinformation ist in der Regel
eine Telefonnummer A1, unter der ein für den zugehö-
rigen Standort zuständiger Dienstanbieter, hier eine
deutscher Anbieter, zu erreichen ist.
[0025] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist die Mobilfunkeinrichtung
weiterhin zur Herstellung einer Internet-Verbindung ein-
gerichtet. Für diesen Fall sind in der Tabelle 15 Internet-
Adressinformationen für solche Dienstanbieter abge-
legt, bei denen Verkehrsmeldungen über das Internet
abgerufen werden können. Im vorliegenden Fall ist die
bei Luxemburg LU der Fall, dem die Internetadressin-
formation A2 zugeordnet ist. Außerdem findet sich in der
Tabelle in deren zweiter Spalte 152 hier der Eintrag iNet,
woraus für die entsprechend anzusteuernde Mobilfunk-
einrichtung 12 ersichtlich ist, dass es sich bei der anzu-
wählenden Adressinformation um eine Internetadresse
handelt.
[0026] Da nicht davon auszugehen ist, dass in allen
Ländern jeweils nur ein einziger Verkehrsmeldungsan-
bieter existiert, ist gemäß einer weiteren in Figur 3 dar-
gestellten Fortbildung der Erfindung vorgesehen, dass
in der Tabelle 15 die Adressinformationen aller oder zu-
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mindest mehrerer oder ausgewählter Dienstanbieter für
die jeweiligen Aufenthaltsländer gespeichert sind. Fer-
ner können Verkehrsmeldungen in ein- und demselben
Land auch über verschiedene Übertragungswege, bei-
spielsweise sowohl von mindestens einer Rundfunksta-
tion, als auch von mindestens einem Dienstanbieter zur
Verfügung gestellt werden. Für diesen Fall ist vorgese-
hen, dass den betroffenen Ländern im Speicher 15 die
Umschaltinformationen für die verfügbaren Übertra-
gungswege und gegebenenfalls zusätzlich die mehre-
ren Adressinformationen zu einem jeden der Übertra-
gungswege abgespeichert sind. Im Falle Deutschland
DE sind beispielsweise zwei Telefonnummern A1 und
A3 für zwei verschiedene Dienstanbieter angegeben.
Für Luxemburg ist beispielweise eine Adressinformati-
on A2 eines Internet-Dienstanbieters und zugehörig ein
entsprechender Vermerk "iNet", dass es sich um ein In-
ternetadresse handelt, sowie eine Rundfunkfrequenz
F3 mit einem entsprechenden Hinweis auf die ersten
Empfangseinrichtung 11 in Gestalt des Rundfunkemp-
fängers "RFE" abgespeichert.
[0027] Für den Fall, dass zu einem Aufenthaltsort
bzw. -land mehrere Übertragungswege und/oder
Dienstanbieter bzw. Verkehrsmeldungen ausstrahlende
Rundfunkstationen existieren, ist vorgesehen, dass die
Schaltvorrichtung 14 bevorzugt diejenige Empfangsein-
richtung 11 oder 12 aktiviert, die in der Tabelle unter dem
betroffenen Land an erster Stelle steht. Alternativ kann
eine andere Priorisierung, beispielsweise mittels einer
in der Tabelle eingetragenen entsprechenden Prioritäts-
kennzeichnung vorgesehen sein.
[0028] Eine vorteilhafte und besonders benutzer-
freundliche Weiterbildung der Erfindung sieht vor, dass
die Einträge des Speichers 15 durch den Nutzer vorge-
nommen und verändert werden können. Hierzu verfügt
die erfindungsgemäße Verkehrsmeldungsempfangs-
einrichtung 1 über eine Eingabeeinrichtung 17. Diese
kann beispielsweise als Teil der Bedienoberfläche der
weiterverarbeitenden Stufen 16 ausgebildet sein. Über
die Eingabeeinrichtung 17 kann der Nutzer sowohl
Rundfunkfrequenzen für TMC-Verkehrsmeldungen
ausstrahlende Rundfunkstationen, als auch Adressin-
formationen löschen und eingeben. Auch kann der Nut-
zer eine Priorität für bestimmte Dienstanbieter bzw.
Rundfunkstationen ebenso vorgeben oder verändern,
wie für einen bestimmten Übertragungsweg.
[0029] Die Funktionsweise der erfindungsgemäßen
Verkehrsmeldungsempfangseinrichtung 1 wird nachfol-
gend anhand eines Beispiels erläutert, dem die Tabel-
leneinträge der Figur 3, im übrigen die Einrichtung 1
nach Figur 1 zugrunde liegt.
[0030] Das Fahrzeug, in dem die erfindungsgemäße
Einrichtung 1 betrieben wird, bewege sich im Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland. Die Ortungsvorrichtung
13, die vorzugsweise als Bestandteil eines Fahrzeug-
navigationssystems ausgebildet ist, stellt folgerichtig
durch Vergleich der aus den Satellitensignalen abgelei-
teten Standortkoordinaten mit Grenzkoordinaten der

Bundesrepublik Deutschland einen aktuellen Fahrzeug-
standort innerhalb Deutschlands fest. Sofern die Ein-
richtung soeben eingeschaltet worden ist, liest die
Schaltvorrichtung 14 die zu dem ermittelten Standort
DE in der Tabelle vorhandenen Schaltinformationen, im
vorliegenden Fall also "Tel" und "A1" aus. Folgerichtig
aktiviert die Schalteinrichtung 14 die Mobilfunkeinrich-
tung 12 und führt dieser die Adressinformation, hier die
Telefonnummer A1 zu. Die Mobilfunkeinrichtung 12
wählt daraufhin die Telefonnummer A 1 an fragt über die
hergestellte Telefonverbindung Verkehrsmeldungen
von dem angewählten Dienstanbieter ab. Da die Ver-
kehrsmeldungen nicht statisch sind, sich also mit der
Zeit verändern können, erfolgen in regelmäßigen Zeit-
abständen weitere Anrufe beim Dienstanbieter zwecks
Abfrage aktualisierter Verkehrsmeldungen. Sofern Ver-
kehrsmeldungen vorliegen, werden diese beispielswei-
se über eine Anzeige als Teil der weiterverarbeitenden
Stufen 16 dem Fahrzeugführer zur Kenntnis gebracht.
Ferner werden die durch die Verkehrsmeldungen reprä-
sentierten Verkehrsstörungen in einer Navigationskom-
ponente der weiterverarbeitenden Stufen 16 für eine
Fahrtroutenberechnung berücksichtigt.
[0031] An diesem Zustand ändert sich nichts, solange
die Ortungsvorrichtung 13 feststellt, dass sich der Fahr-
zeugstandort innerhalb Deutschlands befindet. Stellt
hingegen die Ortungsvorrichtung 13 anhand eines Ver-
gleichs der ermittelten Standortkoordinaten mit den
Grenzkoordinaten einen Grenzübertritt, beispielsweise
nach Frankreich fest, liest die Umschaltvorrichtung 14
aus der Tabelle 15 die dem Eintrag Frankreich FR zu-
gehörigen Umschaltinformationen aus. Im Fall der Figur
3 sind dies zumindest eine Information, dass in Frank-
reich auf Rundfunkempfang umzuschalten ist entspre-
chend dem Eintrag "RFE". Optional enthält die Tabelle
15 auch eine Rundfunkfrequenz F1, über die eine Ver-
kehrsmeldungen übertragende Rundfunkstation zu
empfangen ist. Die Frequenzeinträge sind nicht zwin-
gend vorzusehen, da der Rundfunkempfänger 11 mit-
tels eines Sendersuchlaufs selbsttätig eine Verkehrs-
meldungen ausstrahlende Rundfunkstation ermitteln
kann. Infolge der aus der Tabelle 15 ausgelesenen In-
formationen zum Eintrag Frankreich FR schaltet die
Umschaltvorrichtung 14 auf die ersten Empfangsein-
richtung 11, also den Rundfunkempfänger um und
stimmt diesen auf die in der Tabelle vorgefundene
Rundfunkfrequenz F 1 ab. In der Folge werden von den
weiterverarbeitenden Stufen 16 über Rundfunk empfan-
gene Verkehrsmeldungen ausgewertet.

Patentansprüche

1. Einrichtung (1) zum Empfang von Verkehrsmeldun-
gen mit
einer ersten Empfangseinrichtung (11) zum Emp-
fang von Verkehrsmeldungen über einen ersten
Übertragungsweg
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und einer Ortungsvorrichtung (13) zur Bestimmung
eines aktuellen Standorts der Einrichtung (1),
gekennzeichnet durch
eine zweite Empfangseinrichtung (12) zum Emp-
fang von zweiten Verkehrsmeldungen über einen
zweiten Übertragungsweg und
eine Umschaltvorrichtung (14) zur Umschaltung
zwischen der ersten und der zweiten Empfangsein-
richtung (11, 12) in Abhängigkeit eines mittels der
Ortungsvorrichtung (13) festgestellten Standorts
der Einrichtung (1).

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste Empfangseinrichtung (11)
durch einen Rundfunkempfänger, die zweite Emp-
fangseinrichtung (12) durch eine Mobilfunkeinrich-
tung gebildet ist.

3. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Tabelle (15) vorgesehen
ist, in der möglichen Standorten (DE, FR, BE, LU)
der Einrichtung (1) Informationen (RFE, Tel) zuge-
ordnet sind, welche eine Umschaltung der Um-
schaltvorrichtung (14) auf die erste oder die zweite
Empfangseinrichtung (11, 12) bewirken.

4. Einrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in der Tabelle (15) möglichen
Standorten (DE, FR, BE, LU) der Einrichtung (1) fer-
ner zumindest teilweise Adressinformationen (A1,
A2) zugeordnet sind, die eine Anwahl von Dienstan-
bietern mittels der Mobilfunkeinrichtung (12) er-
möglichen, und dass die Umschaltvorrichtung (14)
ferner dazu ausgebildet ist, in Abhängigkeit eines
festgestellten Standorts (DE, FR, BE, LU) eine
Adressinformation (A1, A2) aus der Tabelle (15)
auszuwählen und der Mobilfunkeinrichtung (12) zu-
zuführen.

5. Einrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Adressinformationen (A1,
A2, ...) Telefonnummern und/oder Internetadres-
sen umfassen.
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